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schaftsgüter soll im Jahr 2020 
auf 800 € und im Jahr 2021 auf 
1.000 € steigen. Der „Große Wurf“ 
soll dann aber bei den Steuer
sätzen erfolgen: „Die Lohn und 
Einkommensteuer soll in zwei 
Schritten sinken. 2021 wird nur 
die unterste Steuerstufe für 
 Einkommen zwischen 11.000 
und 18.000 € von 25 auf 20 Pro
zent reduziert“, sagt Monika 
Seywald.

Runter mit der Steuer
2022 werden dann zwei weite
re Steuerstufen reduziert. Der 
35%ige Tarif wird auf 30% (für 
18.001 bis 31.000 €) und der 
42%ige Tarif wird auf 40% (für 
31.001 bis 60.000 €) gesenkt. Die 
oberen drei Steuerstufen bleiben 
gleich, der bis 2020 befristete 
Spitzensteuersatz von 55% für 
Einkommen über 1 Mio. € wird 
verlängert.

Auch bei der Körperschaft
steuer wird der Hobel angesetzt: 
Sie soll im Wahljahr 2022 von 25 
auf 23% und im Jahr 2023 noch 
einmal auf 21% gesenkt werden.

Entlastung für die „Kleinen“
Die Bemessungsgrundlage für 
den Grundfreibetrag wird im 
Jahr 2022 von 30.000 auf 100.000 
€ erhöht. Bleibt der Gewinnfrei
betrag für 100.000 € bei 13%, 
werden bei einem Gewinn von 
100.000 € dann ab dem Jahr 2022 
13.000 € steuerfrei gestellt. Eine 
deutliche Entlastung soll es auch 
für Kleinunternehmer geben: Die 
Kleinunternehmergrenze soll 
nämlich ab 2020 von 30.000 auf 
35.000 € angehoben werden.

Für die Kleinunternehmer soll 
ab 2020 eine einfache Pauscha
lierungsmöglichkeit im Bereich 
der Einkommensteuer eingeführt 
werden, was eine deutliche Ent
lastung beim Papierkram bedeu
ten würde. Für Handelsunterneh
men und Produktionsbetriebe 
sollen die Betriebsausgaben 60% 
und bei Dienstleitungsunterneh
men 35% betragen.

Regierung setzt auf „Grün“
Um für Betriebe den Anreiz zu 
erhöhen, Mitarbeitern vermehrt 
Elektrofahrräder anzubieten, 
soll auch für diese die Möglich

keit des Vorsteuerabzugs bei 
unternehmerischer Tätigkeit 
geschaffen werden.

„Wieder einmal hoch im Kurs 
ist die Abschaffung von Baga
tellsteuern“, sagt die TPAEx
pertin Seywald. „Die Sektsteuer 
wird aber erst mit 1. April 2022 
fallen.“ Weiters will man bei der 
Normverbrauchsabgabe und der 
motorbezogenen Versicherungs
steuer eine CO2Komponente 
einführen.

Außerdem ist die Abschaffung 
der Eigenstromsteuer für Be
treiber von Photovoltaikanlagen 
sowie eine steuerliche Begüns
tigung von nachhaltig produ
ziertem Biogas und Wasserstoff 
sowie Flüssigerdgas geplant.

Wo die Kohle herkommen soll
„Einerseits erwartet man sich 
Mehreinnahmen durch das 
Digitalsteuerpaket, die Schlie
ßung von Steuerschlupflöchern 
und aus dem Glücksspiel“, sagt 
Monika Seywald. „Andererseits 
soll die Tabaksteuer angehoben 
werden und der ursprünglich 
befristete Spitzensteuersatz von 
55 Prozent beibehalten werden.“ 

Darüber hinaus will man 
durch den Budgetüberschuss, 
im Budget berücksichtigte Steu
erentlastungen sowie Sparen im 
System und zusätzlich Maßnah
men in der Legislaturperiode 
diese Steuerreform finanzieren.“
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abwärts
Die Einkom-
mensteuer soll 
in zwei Schritten 
sinken: 2021 
wird nur die 
unterste Steuer-
stufe von 25 auf 
20% reduziert; 
2022 werden 
der 35%ige Tarif 
auf 30% und der 
42%ige Tarif auf 
40% gesenkt.

30% 

Monika Seywald  
Partnerin beim 
Steuerberatungs
unternehmen TPA

Wieder einmal hoch 
im Kurs ist die 
Abschaffung von 
 Bagatellsteuern.
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aufwärts
Die Kleinunter-
nehmergrenze 
soll von 30.000 
auf 35.000 € 
steigen.


